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Stadt Heubach 
Hauptstraße 53 
73540 Heubach

Stadt Oberkochen 
Eugen-Bolz-Platz 1 
73447 Oberkochen

Böbingen an der Rems 
Römerstraße 2 
73560 Böbingen

Gemeindeverwaltung Mutlangen 
Hauptstaße 22 
73557 Mutlangen

&& Öffentlich-rechtliche Vereinbarung aufgrund von § 25 Gesetz über kommunale Zu

sammenarbeit (GKZ)
Förderantragscluster nach Gigabit-RL 2.0 - Programm graue Flecken

Sehr geehrte Damen und Herren,

die zwischen der Stadt Aalen und den Städten und Gemeinden Heubach, Oberkochen, 
Böbingen und Mutlangen am 17.05.2024 bzw. 21.05.2024 abgeschlossene öffentlich-

** fa mili en bewusst £x 
demograHeorientiert
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rechtliche Vereinbarung über die Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
vom 19.09.2023 bzw. 20.09.2023 zur Bildung eines gemeinsamen Förderantragsclus
ters „Cluster Mitte“ wird gern. § 25 Absatz 5 i.V.m. § 28 Absatz 2 Nr. 2 GKZ genehmigt.

Der Wortlaut der Vereinbarung ist zusammen mit dieser Genehmigung von den Be
teiligten jeweils in ihren Bekanntmachungsorganen öffentlich bekanntzumachen.

Das Regierungspräsidium bittet um Übersendung von Bekanntmachungsnachweisen.

Stempel
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